
Bitte Rückseite beachten !!!!! 

Antrag auf Ausstellung eines Ausländerjagdschein 

 
 

 14-Tagesjagdschein 

 
 
 

 
 

 1-Jahresjagdschein 

 
 

 Zeitraum 

      

 Erstausstellung 
Ort und Datum der Prüfung;  

      

  Verlängerung  Ersatzausstellung bei Verlust 
Ausstellungsbehörde des letzten Jagdscheines Ausstellungsdatum Nummer 

   
Name, Vorname Geburtsdatum und -ort 

  
Beruf Staatsangehörigkeit Telefon-Nr. 

   
Anschrift 

 
Jagdhaftpflichtversicherung Vers.-Nummer 

  
 
E-MAIL-ADRESSE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Erklärung über Gesamtjagdfläche zum Antrag auf Verlängerung eines Jagdscheins nach § 11 
Abs. 3 Bundesjagdgesetz 

 Ich bin keinem Jagdbezirk als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter oder aufgrund einer 
entgeltlichen Jagderlaubnis jagdausübungsberechtigt. 

 
 Mir steht in folgenden Jagdbezirken die Jagdausübung zu. 

Lfd. Nr. Ort und Bezeichnung des Jagdreviers 

Rechtsgrund der Jagdbefugnis (Eigen-
tum, Nießbrauch, Alleinpacht, Mitpacht, 
Unterpacht, entgeltliche ständige 
Jagderlaubnis 

Fläche der Jagd-
befugnis in ha 
(Anteilig des An- 
tragstellers) 

Dauer des Pacht-
vertrages bzw. 
der entgeltlichen 
Jagderlaubnis 

                              

                              

                              
   

Ort, Datum  Unterschrift 
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§ 17 Versagung des Jagdscheines 
 
(1) Der Jagschein ist zu versagen 
 
1. Personen, die nicht sechzehn Jahre alt sind; 
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen; 
3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder eine Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2); 
4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (1.000.000 Deutsche Mark für Personenschäden und 100.000 Deutsche Mark für Sachschäden) 

nachweisen; die Versicherung kann nur bei einem im Geltungsbereich des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1931 (Reichsgesetzblatt I S. 315, 750), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Durchführungsgesetzes/EWG 
zum VAG vom 18. Dezember 1975 (Bundesgesetzblatt I S. 3199), zum Betrieb der Jagdhaftpflichtversicherung befugten Versicherungsunternehmen 
genommen werden; die Länder können den Abschluss einer Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang zulassen. 

 
Fehlen die Zuverlässigkeit oder die pers. Eignung i.S.d. §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 (7) erteilt werden. 
 
(2) Der Jagdschein kann versagt werden 
 
1. Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind; 
2. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind; 
3. Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt unterbrochen im Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes 

haben; 
4. Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen haben. 
 
(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
 
1. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwendet werden; 
2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen und diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden; 
3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind. 
 
(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 
 
1. a) wegen eines Verbrechens, 

b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahme im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt, 
c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff, 
d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle 

von Kriegswaffen, das Sprengstoffgesetz oder nach den im Land Berlin geltenden entsprechenden Vorschriften 
 
 zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringen Geldstrafe rechtskräftig verurteilt 

worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der 
Vollziehbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach § 40 des Waffengesetzes wegen der Tat, die der 
letzen Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf behördliche oder richterliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist; 

 
2. wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen haben; 
 
3. geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind; 
 
4. trunksüchtig, rauschgiftsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind. 
 
(5) Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung des 

Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens ist in die Frist nach Abs. 4 Nr. 1 
1.Halbsatz einzurechnen. 

 
(6) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Abs. 4 Nr. 4 oder die körperliche Eignung nach Abs. 1 Nr. 2 begründen, so kann die 

zuständige Behörde dem Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige und körperliche Eignung aufgeben. 
 

Persönliche Erklärung: 
 
Hiermit erkläre ich, dass bei mir kein Grund nach § 17 BJG vorliegt, der eine Versagung des 
Jagdscheines rechtfertigen würde. Ferner bin ich weder vorbestraft, noch fehlen bei mir die 
Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung nach den §§ 5 und 6 des Waffengesetzes. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben überprüft werden und der 
Jagdschein im Falle einer negativen Eintragung im Bundeszentralregister nachträglich 
eingezogen werden kann 
 
______________________, _____________   _____________________________ 
(Ort)    (Datum)     (Unterschrift) 
 

 
Bearbeitungsvermerke (nur von der Unteren Jagdbehörde auszufüllen) 
 
Der beantragte Jagdschein kann ausgestellt werden. Eine Bestätigung über eine bestehende Jagdhaft-
pflichtversicherung hat vorgelegen. 

Ausstellungsdatum Listennummer Gebühr Abgabe Quittungsnummer 

                              
Bemerkung 

      
 
 



Antrag auf Ausstellung eines Ausländerjagdschein - Deutschland_21.doc 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihrer jagdrechtlichen Erlaubnis 
 
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: 
Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit dem 
Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer jagdrechtlichen Erlaubnis  
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e, Abs. 2 Abs. 3 Satz 3 DSGVO in 
Verbindung mit §§ 15, 16 Bundesjagdgesetz (BJagdG) verarbeitet. 
 
Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

- Bundeszentralregister 
- Örtliche Polizeidienststelle 
- Zentrales staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister 
- Ggf. andere Waffenbehörden 
- Nationales Waffenregister 
- Wohnsitzgemeinde  

 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden 20 Jahre nach der Rückgabe der (letzten) jagdrechtlichen Erlaubnis bzw. nach dem 
Ableben des Erlaubnisinhabers gelöscht. 
Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem/Ihrer zuständigen Sachbearbeiter/in. 
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